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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Fachgespräche und Arbeits-
proben – Umweg auf dem
Weg zum Fachanwaltstitel?
Ergebnisse einer empirischen Studie
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach und
Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Fachanwaltsordnung (FAO) sieht ein Fachgespräch und
die Vorlage von Arbeitsproben auf dem Weg zum Fach-
anwaltstitel vor. Und in der Praxis? In der Regel geht es auch
ohne. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Soldan Insti-
tuts für Anwaltmanagement. Mit diesem Beitrag wird die
Serie zu den Fachanwaltschaften fortgesetzt, die seit dem
Februar-Heft an dieser Stelle erscheint.

1. Einleitung

Für Fachanwälte in spe schließt sich dem Erwerb der beson-
deren theoretischen Kenntnisse und der praktischen Erfah-
rungen der konkrete Nachweis dieser Kenntnisse und Erfah-
rungen gegenüber der Rechtsanwaltskammer an. Auch
dieser letzte Schritt der Antragssteller hin auf dem Weg zur
Verleihung eines Fachanwaltstitels ist vom Soldan Institut in
der Fachanwaltsstudie detailliert empirisch untersucht wor-
den1. Nach § 6 Abs. 1 und 2 FAO sind dem bei der Kammer
zuständigen Ausschuss Zeugnisse, Bescheinigungen oder
andere Unterlagen einzureichen, aus denen sich die be-
sonderen theoretischen Kenntnisse des Antragstellers im
Fachgebiet2 ergeben. Zum Nachweis der besonderen prakti-
schen Erfahrungen3 hat der Antragssteller gemäß
§ 6 Abs. 3 S. 1 FAO Falllisten vorzulegen. Der Vorprüfungs-
ausschuss kann, nachdem Bescheinigungen und Falllisten
eingereicht und geprüft sind, nach § 5 Abs. 3 S. 3 FAO die
Vorlage von Arbeitsproben verlangen, um das Vorhanden-
sein der erforderlichen besonderen praktischen Erfahrungen
näher abzuklären. Schließlich führt der Vorprüfungsaus-
schuss nach § 7 Abs.1 S.1 FAO zum Nachweis sowohl der
besonderen theoretischen Kenntnisse als auch der besonde-
ren praktischen Erfahrungen ein Fachgespräch durch. Der
Ausschuss kann vom Fachgespräch nach § 7 Abs. 1 S. 2 FAO
nur absehen, wenn er nach dem Gesamteindruck der vor-
gelegten Zeugnisse und schriftlichen Unterlagen eine Ent-
scheidung auch ohne ein Fachgespräch treffen kann.
§ 7 FAO a. F., der inhaltlich die Regelung des § 10 RAFach-
BezG übernommen hatte, sah im Gegensatz hierzu ein Fach-
gespräch nur für den Fall vor, dass der Antragssteller seine
besonderen theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfah-
rungen nicht hinreichend nachweisen konnte. Folglich
diente das Fachgespräch bis Ende 2002 dazu, ausnahmsweise

bei Zweifeln Klarheit zu schaffen und dem Ausschuss eine
zusätzliche Entscheidungshilfe an die Hand zu geben4.

2. Empirischer Befund

a) Gesamtbefund

Ausgehend von den vorstehend skizzierten rechtlichen Vor-
gaben ist aus rechtstatsächlicher Sicht von Interesse, wie

häufig die Vorprüfungsausschüsse der Rechtsanwaltskam-
mern in der Praxis die Vorlage von Arbeitsproben und die
Durchführung eines Fachgesprächs anordnen. 71 Prozent
der Befragten geben an, dass sie weder von einem Fach-
gespräch noch von der Vorlage von Arbeitsproben betroffen
waren. 21 Prozent mussten Arbeitsproben vorlegen, sechs
Prozent wurden zu einem Fachgespräch geladen und drei
Prozent mussten sowohl Arbeitsproben vorlegen als auch ein
Fachgespräch führen.

Die aktuelle Verwaltungspraxis wird deutlich bei einer
Begrenzung auf die in den letzten Jahren qualifizierten Fach-
anwälte – 75 Prozent der Fachanwälte, die ihren Titel 2003
oder später erworben haben, teilen mit, weder ein Fach-
gespräch geführt noch Arbeitsproben vorgelegt zu haben.
Am seltensten verzichtet wurde auf diese Überprüfungs-
mechanismen unter Geltung des § 76 Standesrichtlinien5,
d. h. in den Jahren 1987 bis 1991. Nur 64 Prozent der in die-
sem Zeitraum qualifizierten Fachanwälte berichten, dass die
Kammer von Arbeitsproben oder einem Fachgespräch Ab-
stand genommen hatte. Insgesamt lässt sich also feststellen,
dass die Bedeutung von Arbeitsproben und Fachgespräch in
den letzten 25 Jahren nicht zugenommen hat, sondern gerin-
ger geworden ist.

b) Vorlage von Arbeitsproben

24 Prozent der befragten Fachanwälte mussten der Rechts-
anwaltskammer nach der Antragstellung Arbeitsproben vor-
legen (jeder achte dieser Fachanwälte musste zusätzlich auch
ein Fachgespräch führen). Betrachtet man nur die seit 2003
qualifizierten Fachanwälte, beträgt der Anteil 21 Prozent, im
Zeitraum 1992 bis 2002 lag er noch bei 25 Prozent. Die Be-
deutung von Arbeitsproben ist also leicht rückläufig. Ein
Grund hierfür kann die erhebliche Belastung der Kammern
mit der Bearbeitung von Anträgen sein, die aus der starken
Zunahme der Zahl der Anträge aufgrund der Schaffung im-
mer neuer Fachanwaltschaften folgt. Eine andere Erklärung
ist, dass in neu geschaffenen Fachanwaltschaften anfänglich
besonders viele fachlich überdurchschnittlich und langjährig
ausgewiesene Rechtsanwälte die Titelverleihung anstreben
und aus diesem Grund die Vorprüfungsausschüsse weniger
Zweifel an den Verleihungsvoraussetzungen bestehen, die
durch Arbeitsproben beseitigt werden müssen.

Ein bestimmender Faktor, ob ein Rechtsanwalt Arbeits-
proben vorlegen muss oder nicht, ist trivialer Natur – die
Verwaltungspraxis der Rechtsanwaltskammern in dieser
Frage unterscheidet sich von Kammerbezirk zu Kammerbe-
zirk erheblich6. Während in einigen Kammerbezirken mehr
als die Hälfte der Rechtsanwälte Arbeitsproben vorlegen
mussten, liegt der Wert bei Anwälten aus anderen Kammer-
bezirken bei unter 10 Prozent. So wurden z.B. in den Kam-
mern Köln und Düsseldorf zugelassene Fachanwälte in mehr
als der Hälfte der Fälle um die Vorlage von Arbeitsproben ge-
beten, während der Anteil in München, Braunschweig,
Frankfurt und Hamburg deutlich unter dem bundesweiten
Durchschnitt liegt. Gründe für die starken Abweichungen
sind nicht ohne weiteres ersichtlich, da sowohl große als

MN Mitteilungen

1 Zu dieser Hommerich/Kilian, AnwBl 2011, 137. Die Gesamtstudie ist erschienen un-
ter dem Titel Hommerich/Kilian, Fachanwälte, Bonn 2011, 281 S.

2 Hierzu Hommerich/Kilian, aaO, S. 101ff. sowie AnwBl 2011, 387.

3 Hierzu Hommerich/Kilian, aaO, S. 131ff. sowie AnwBl 2011, 576.

4 Offermann-Burckart, Fachanwalt werden und bleiben, 2. Aufl. 2007, Rn. 547.

5 Hierzu näher Hommerich/Kilian, aaO, S. 35ff.

6 Für Nachweise zu allen Kammern siehe die tabellarische Übersicht bei Hommerich/
Kilian, aaO, S. 269.
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auch kleine Kammern besonders häufig bzw. besonders sel-
ten Arbeitsproben verlangen. Weder die größeren Ressour-
cen großer Kammern noch die gute Kenntnis der Antragstel-
ler in kleineren Kammern bieten daher eine Erklärung. Die
Gründe scheinen vielmehr in regionalen Besonderheiten zu
liegen, die sich über Jahrzehnte verfestigt haben.

Auch zwischen den verschiedenen Fachanwaltschaften
ergeben sich bei einer differenzierten Betrachtung deutliche
Unterschiede: Während z.B. Fachanwälte für Verwaltungs-
recht, Versicherungsrecht, Insolvenzrecht und Steuerrecht
überdurchschnittlich häufig Arbeitsproben zum Nachweis
ihrer Praxiserfahrung vorlegen mussten, ist dies bei
Fachanwälten für Bau- und Architektenrecht, Bank- und Ka-
pitalmarktrecht, IT-Recht sowie Urheber- und Medienrecht
unterdurchschnittlich häufig der Fall. Unter den Fachanwalt-
schaften, in denen es seltener zur Vorlage von Arbeitsproben
kommt, sind fachlich eng zugeschnittene und nur schwach
besetzte Fachanwaltschaften relativ stark vertreten. Dies un-
terstützt die Hypothese, dass sich die Vorprüfungs-
ausschüsse bei diesen Fachanwaltschaften häufiger auf an-
dere Erkenntnisquellen stützen können.

Vorlage von Arbeitsproben

Verwaltungsrecht 45,2

Versicherungsrecht 32,5

Insolvenzrecht 31,9

Steuerrecht 31,6

Familienrecht 27,2

Transport- und Speditionsrecht 26,1

Erbrecht 23,2

Sozialrecht 22,7

Arbeitsrecht 22,7

Medizinrecht 21,1

Agrarrecht 20,0

Handels- und Gesellschaftsrecht 17,2

Gewerblicher Rechtsschutz 17,2

Strafrecht 17,1

Verkehrsrecht 16,7

Miet- und Wohnungseigentumsrecht 15,5

Bank- und Kapitalmarktrecht 15,4

Bau- und Architektenrecht 6,5

IT-Recht 3,7

Urheber- und Medienrecht 2,1

p<=0,05

Tab. 1: Vorlage von Arbeitsproben nach Fachanwaltschaft (in %)*

c) Durchführung eines Fachgesprächs

Einem Fachgespräch mussten sich lediglich neun Prozent
der Fachanwälte unterziehen. In einem Drittel der Fälle fand
dieses Fachgespräch zusätzlich zur Vorlage von Arbeitspro-
ben statt. Dieser für alle Fachanwälte ermittelte Wert ist aller-
dings wenig aussagekräftig, da sich die gesetzlichen Vor-
schriften zum Fachgespräch 2003 geändert haben: War es
bis Ende 2002 lediglich eine weitere Erkenntnismöglichkeit,
der sich die Vorprüfungsausschüsse in Zweifelsfällen nach
eigenem Ermessen bedienen konnten, ist das Fachgespräch
seitdem nach dem Konzept der Fachanwaltsordnung regel-
mäßig durchzuführen und nur ausnahmsweise entbehrlich.

Vor diesem Hintergrund ist eine Differenzierung nach
den Erfahrungen der vor und ab 2003 qualifizierten Fach-
anwälte aufschlussreich. Das Ergebnis ist überraschend:
Fachgespräche finden seit 2003 nicht häufiger, sondern selte-
ner statt als zuvor: Während von den bis 2002 qualifizierten
Fachanwälten 11 Prozent – und von den im Zeitraum von
1987 bis 1991 Qualifizierten gar 24 Prozent – ein Fach-
gespräch führen mussten, liegt der Vergleichswert bei den
seit 2003 qualifizierten Fachanwälten bei nur sechs Prozent.
Angesichts der langanhaltenden Diskussionen über die Um-
gestaltung des Fachgesprächs von einem fakultativen Ele-
ment der Qualifizierung zu einem obligatorischen Erforder-
nis sind dieses Ergebnisse überaus bemerkenswert.
Offensichtlich machen die Kammern gleichsam routinemä-
ßig von der in § 7 Abs.1 S.2 FAO bestimmten Möglichkeit
Gebrauch, auf das Fachgespräch verzichten zu können und
auch ohne dieses eine positive Stellungnahme über das Vor-
handensein der Kenntnisse und Fähigkeiten abzugeben. Auf
der Basis der erhobenen Daten lässt sich feststellen, dass
Fachgespräche entweder nur stichprobenartig durchgeführt
werden oder lediglich der Klärung von Zweifelsfällen dienen.

Ebenso wie die Anforderung von Arbeitsproben hand-
haben die Kammern die Anordnung eines Fachgesprächs
sehr unterschiedlich. Der Höchstwert liegt bei 27 Prozent,
während in einigen Kammern Werte von nur ein Prozent bis
drei Prozent mitgeteilt werden, Fachgespräche also praktisch
nie stattfinden. Auch dieses Phänomen ist nicht auf die
Größe der Kammern bzw. ihre Mitgliederstärke zurückzu-
führen. So liegt zum Beispiel der Anteil von Fachgesprächen
in den Kammern Koblenz, Bamberg, Zweibrücken,
Nürnberg und München weit über dem bundesweiten
Durchschnitt, in den Kammern Brandenburg, Hamm,
Frankfurt hingegen deutlich darunter7. Deutlich wird, dass
ganz überwiegend die Kammern, die nur in geringem Maße
Arbeitsproben anfordern, nicht ähnlich zurückhaltend bei
der Durchführung des Fachgesprächs sind. Dies spricht
dafür, dass viele Kammern bewusst stärker auf eines der bei-
den Überprüfungsinstrumente setzen. Soweit Arbeitsproben
und Fachgespräch gleichermaßen der Überprüfung der be-
sonderen praktischen Erfahrungen dienen, ist dies weit-
gehend unproblematisch. Hinsichtlich der Überprüfung der
besonderen theoretischen Kenntnisse gilt dies freilich nicht,

MN Mitteilungen
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Abb. 1: Voraussetzungen des Titelerwerbs nach Jahr des Titelerwerbs

7 Für Nachweise zu allen Kammern siehe die tabellarische Übersicht bei Hommerich/
Kilian, aaO, S. 269.
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können diese nach dem Konzept der FAO doch nur über das
Fachgespräch kontrolliert werden. Die Einordnung der Er-
gebnisse wird zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass
die Kammern in unterschiedlichem Maße Fachgespräche
auch – entgegen dem Konzept der FAO – dazu nutzen
dürften, fehlende praktische Fälle durch das Fachgespräch zu
substituieren.

Überraschen muss angesichts der engagierten Diskussio-
nen über eine Reform des Erwerbs der theoretischen Kennt-
nisse – Stichwort „Zentralabitur“ oder „3. Staatsexamen“8 –
gleichwohl, dass der speziell für die Überprüfung der beson-
deren theoretischen Kenntnisse zur Verfügung stehende
Kontrollmechanismus, das Fachgespräch, in der Praxis kaum
genutzt wird, um Klarheit über die Kenntnisse der Prüflinge
zu gewinnen – und dies in kontinuierlich zurückgehendem
Umfang, obwohl seit 2003 das Fachgespräch an sich grund-
sätzlich stattfinden soll. Die Gründe hierfür können in einer
Studie mit Fachanwälten naturgemäß nicht geklärt werden,
da diesen nicht bekannt ist, warum oder warum sie nicht
von den Entscheidungsträgern der Rechtsanwaltskammern
zum Fachgespräch geladen werden. Wenn einer der Gründe
für die geringe Zahl der Fachgespräche der mit ihrer Durch-
führung verbundene organisatorische und zeitliche Aufwand
ist, stellt sich die zwangsläufige Frage, ob die Satzungsver-
sammlung den Kammern mit ihrer Forderung nach einer
Etablierung eines neuen, relativ aufwändigen Systems kon-
trollierter schriftlicher Leistungskontrollen einen Gefallen
tut. Möglicherweise sind die Gründe aber auch anders gela-
gert und das Aufeinandertreffen von Kollegen in einer
prüfungsähnlichen Situation wird durch die Vorprüfungs-
ausschüsse – bewusst und unbewusst – soweit wie möglich
vermieden. Ein stärker auf Klausuren setzender – und damit
anonymer – Kontrollmechanismus könnte diesem Problem
begegnen.

Soweit das Fachgespräch auch der Kompensation von
fehlenden Fällen in einem Teilrechtsgebiet dienen kann,
wäre zu erwarten, dass insbesondere in jenen Fachanwalt-
schaften, in denen Rechtsanwälte besonders häufig von ent-
sprechenden Problemen berichten, Fachgespräche angeord-
net werden. Eine nach Fachanwaltschaften differenzierende
Analyse zeigt indes, dass Fachgespräche in den Fachanwalt-
schaften Arbeitsrecht, Steuerrecht und Sozialrecht über-
durchschnittlich häufig durchgeführt werden. Dies sind, mit
Ausnahme des Arbeitsrechts, nicht die Fachanwaltschaften,
in denen Rechtsanwälte besonders häufig Probleme haben,
die Anforderungen des § 5 FAO zu erfüllen, die mit Hilfe ei-
nes Fachgesprächs überwunden werden könnten. Neben
dem Arbeitsrecht zählen hierzu das Handels- und Gesell-
schaftsrecht, das Urheber- und Medienrecht, das Verwal-
tungsrecht und das Medizinrecht. Von diesen finden sich
das Medizinrecht und das Urheber- und Medienrecht sogar
im Kreis der Fachanwaltschaften, in denen die relativ wenigs-
ten Fachgespräche stattfinden9. Interessanterweise wird in
den Fachanwaltschaften für Bau- und Architektenrecht,
Bank- und Kapitalmarktrecht, IT-Recht sowie Urheber- und
Medienrecht nicht nur unterdurchschnittlich häufig zu ei-

nem Fachgespräch eingeladen, sondern zudem auch seltener
als in anderen Fachanwaltschaften die Vorlage von Arbeits-
proben angeordnet. Allem Anschein nach reichen bei diesen
Fachanwaltschaften in der Regel eine Bescheinigung über be-
standene Klausuren und der dokumentierte Erfahrungsnach-
weis als Beleg der Fähigkeit zum Fachanwalt aus.

Fachgespräch im Sinne

von § 7 FAO

Arbeitsrecht 22,7

Steuerrecht 11,5

Sozialrecht 9,2

Handels- und Gesellschaftsrecht 6,9

Transport- und Speditionsrecht 6,5

Insolvenzrecht 6,4

Familienrecht 4,4

Verwaltungsrecht 3,2

Miet- und Wohnungseigentumsrecht 2,9

Verkehrsrecht 2,2

Bau- und Architektenrecht 1,9

Strafrecht 1,6

Gewerblicher Rechtsschutz 1,2

p<=0,05

Tab. 2: Fachgespräch im Sinne von § 7 FAO nach Fachanwaltschaft (in %) (Basis: Fach-
anwälte, die Titel 1997 oder später erworben haben)

3. Ausblick

Die den Rechtsanwaltskammern zur genaueren Überprü-
fung der besonderen theoretischer Kenntnisse und prakti-
schen Erfahrungen zur Verfügung stehenden Instrumente
des Fachgesprächs und der Anordnung der Vorlage von Ar-
beitsproben spielen in der Praxis in den meisten Kammerbe-
zirken keine nennenswerte Rolle. Seit 2003 qualifizierte
Rechtsanwälte mussten nur zu 21 Prozent Arbeitsproben
vorlegen und sich zu sechs Prozent einem Fachgespräch un-
terziehen10. Sowohl das Fachgespräch als auch die Analyse
von Arbeitsproben werden zudem wenig stringent – und re-
gional sehr unterschiedlich – als Überprüfungsinstrumenta-
rium genutzt. Eine einheitliche Verwaltungspraxis der
Rechtsanwaltskammern hat sich nicht herausgebildet. Die
2003 von der Satzungsversammlung vorgenommene Umge-
staltung des Fachgesprächs von einem fakultativen Element
des Verleihungsverfahrens zu einem obligatorischen Be-
standteil ist ohne Auswirkungen auf die Praxis geblieben.
Vielmehr ist in den letzten 25 Jahren ein kontinuierlicher
Rückgang der Bedeutung beider Überprüfungsinstrumenta-
rien in der Verwaltungspraxis der Kammern zu verzeichnen.
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8 Zur Diskussion Lührig, AnwBl. 2010, 590.

9 Eine Erklärung kann allerdings wie beim Erbrecht auch sein, dass die Nachweis-
probleme in diesen Fachanwaltschaften auf der Notwendigkeit der Bearbeitung ei-
ner – geringen – Zahl rechtsförmlicher Verfahren beruht. Anhand der erhobenen
Daten lässt sich diese Frage nicht abschließend klären.

10 Die bei Hommerich/Kilian, a.a.O, S. 243 wiedergegebenen, abweichenden Prozent-
werte beruhen auf einem Übermittlungsfehler, der vor Drucklegung nicht mehr kor-
rigiert werden konnte (vgl. insofern aaO, S. 152).
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